
263

Wird derselbe wahrend dieser Zeit und spatestens zwei Jahre vor Ablauf der Frist nicht ge-
kundigt, so soll er auf 12 Jahre, und sofort von 12 zu 12 Jahren als verlangert ange-
sehen werden.

Letztere Verabredung wird jedoch nur fur den Fall getroffen, daß nicht in der Zwi-
schenzeit ssmmtliche deutsche Bundesskaaten über gemeinsame Maahregeln übereinkommen,
welche den mit der-Absicht des Art. 19. der deutschen Bundesacte in Uebereinstimmung
stehenden Zweck des gegenwértigen Zollvereins vollständig erfüllen.

Auch sollen um Falle chwaiger gemeinsamen Maahregeln über den freien Verkehr mit
Lebensmitteln in sämmtlichen deutschen Bundesstaaten die betreffenden Bestimmungen des nach
gegenwärtigem Vertrage bestehenden Vereinstarifs dem gemäß modiffcirt werden.

Gegenwärtiger Vertrag soll alsbald zur Ratiftcation derhohen contrahsrenden Höfe vor-
gelegt und die Auswechselung der Ratisscations= Urkunden soll spärestens binnen sechs Wochen
in Verlin bewirkt werden.

So gescheben Berlin, den 1#ten Mai 1833.
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